                   Arbeits- und Gesundheitsschutz AGS

1) Regelung des AGS

a) Gesetze:



Grundgesetz:

· Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit



Arbeitsschutzgesetz:

· Regelungen über die Grundpflichten des AG, z. B. Gestaltung der Arbeit, sodass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird (§3)

· Beurteilung der Arbeitsbedingungen und deren Dokumentation (§5, 6)

· Rechte und Pflichten der Beschäftigten bei der Durchführung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (§15, 16, 17)



Arbeitssicherheitsgesetz:

· Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit(§1, 2, 5) und deren Aufgaben (§3 u. 6)

· Bildung eines Arbeitsschutzausschusses (§11)



Mutterschutzgesetz:

· Gestaltung des Arbeitsplatzes (§2)

· Beschäftigungsverbote für werdende Mütter (§3 u. 4)

b)  Verordnungen:


Arbeitsstättenverordnung:

· Ausstattung einer Arbeitsstätte (Licht, Klima, Boden, Fenster, Verkehrswege..)



Gefahrstoffverordnung:

· Regelungen über den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen

· Erstellen von Betriebsanvveisungen und Aufstellen eines Gefahrstoffkatasters

· Information zum EG-Sicherheitsdatenblatt



Unfallverhütungsvorschriften:

· BGV Al, Allgemeine Vorschriften: => Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits​unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren (§2)

· BGV A8, Sicherheits- und .Gesundheitsschutzkennzeichnung =>Kennzeichnung von Flucht- und Rettungseinrichtungen, Gebote, Verbote, Gefahrenhinweise usw.

c)  Verwaltungsvorschriften:

· Berufsgenossenschaftliche Regeln: BGR 133, Ausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

· Berufsgenossenschaftliche Information: BGI 545, Gabelstapler

· Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz: BGG 905, Prüfen von Kranen

· DIN-Normen, z. B. DIN EN 349 „Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschen von Körperteilen“

· DIN EN 294 „Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit den oberen Gliedmaßen“

· TRbF: Technische Richtlinie für brennbare Flüssigkeiten, Einteilung von brennbaren Flüssigkeiten nach Gefahrklassen in Abhängigkeit des Flammpunktes

2) Übertragung der Verantwortung des AGS 

· Der Unternehmer kann im Rahmen einer Pflichtenübertragung (schriftlich) die Verantwortung im AGS für bestimmte Bereiche (Organisationseinheit) auf betriebliche Führungskräfte bis zur untersten Leitungsebene übertragen. Eine Übertragung der Verantwortung im AGS auf betriebliche Stabsstellen (Betriebsarzt, Sicherheitsfachkraft, Sicherheitsbeauftragter) ist nicht möglich, da die Gesamtverantwortung im AGS beim Arbeitgeber bleibt (z B. Kontrollpflicht, Organisationspflicht).
3) Betriebliche Stellen die den AGS unterstützen

· Betriebsarzt in Fragen der Arbeitsmedizin, der Ergonomie und der arbeitsmedizinischen Vorsorge, Auswahl von Körperschutzmitteln (KSM)

· Sicherheitsfachkraft in Fragen des technischen Arbeitsschutzes, Gestaltung von Maschinen und Anlagen, Auswahl von KSM

· Sicherheitsbeauftragter bei einfachen Fragen zum AGS vor Ort

· Betriebsrat in allen Fragen zum AGS

· Ersthelfer in Fragen zur Ersten Hilfe vor Ort

· Brandschutzbeauftragter in Fragen des vorbeugenden, baulichen und abwehrenden Brandschutzes

4) Verantwortung im AGS

· Die oben aufgeführten Stellen haben dem Gesetz nach nur eine beratende Funktion ohne besondere Kompetenzen. Aus diesem Grund tragen sie keine generelle Verantwortung im AGS. Die (Teil-) Verantwortung beschränkt sich auf die Richtigkeit von Auskünften und Informationen, die sie dem Unternehmen oder den betrieblichen Führungskräften geben.

5) Außerbetriebliche Überwachungsstellen des AGS

· Die oberste Aufsichtsbehörde in Deutschland ist das Arbeits- und Wirtschaftsministerium (seit 09/02). Diesem Ministerium ist als fachliche Behörde die Bundesanstalt für Arbeits​schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) untergeordnet. Das Ministerium hat auch die Aufsicht über den Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, dem Bundesverband der Landwirtschaftlichen BG‘s sowie andere, meist öffentlich rechtliche Unfallkassen. Die untersten Aufsichtsbehörden sind auf der staatlichen Seite die Gewerbeaufsichtsämter mit den Gewerbeaufsichtsbeamten und im selbstverwaltenden Bereich die Berufsgenossen​schaften mit den technischen Aufsichtspersonen.

· Gewerbeaufsichtsamt:

Aufgaben:

· Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften mit allen amtlichen Befugnissen der Ortspolizeibehörden

· Besichtigung und Prüfung von überwachungs- und genehmigungsbedürftigen Anlagen, und viele andere mehr

Kompetenzen:

· Recht zur jederzeitigen Besichtigung und Prüfung von Betrieben und Anlagen

· Verfügung von Maßnahmen zur Durchführung der Rechtsvorschriften (z. B. Erteilen von Geldbußen, Stilllegung von Anlagen und Untersagen des Betreibers) bei Verstößen

· Berufsgenossenschaften

Aufgaben:

· Erlassen von Unfallverhütungsvorschriften und die Überwachung von deren Umsetzung

· Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

· Erbringung von Leistungen zur Rehabilitation nach Unfällen

· Zahlung von Geldleistungen zur Entschädigung bei Unfallfolgen


Kompetenzen:

· Besichtigung des Unternehmens während der Arbeitszeit

· Einholen von Auskünften über Arbeitsverfahren und Gefahrstoffen

· Entnahme von Proben

· Treffen von Anordnungen bei „Gefahr in Verzug“ (Stilllegen von Maschinen)

· Verhängung von Verwarnungsgeldern bzw. Geldbußen bei Verstößen
6) Allgemeine Maßnahmen  des bestmöglichen Schutzes der MA vor Unfällen oder arbeitsbedingten Erkrankungen

· Gefährdungs- und Belastungsanalysen an Arbeitsplätzen erstellen

· Arbeitsschutzgesetz (§5 und 6)

· Durchführung einer Gefährdungs- und Belastungsanalyse mit dem Ziel, mögliche Gefährdungen für die Beschäftigten zu erkennen, geeignete Maßnahmen zu deren Abwendung einzuleiten und deren Wirksamkeit zu überprüfen.

· Unterweisen der Beschäftigten über Gefährdungen am Arbeitsplatz

· Persönliche Schutzausrüstung (kostenlos) zur Verfügung stellen

· Einsatz- und bestimmungsgemäßes Betreiben von sicheren Maschinen, Anlagen und Betriebsmitteln

· Organisieren von Vorsorgeuntersuchungen bei bestimmten Tätigkeiten oder beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen

· Überwachen der Arbeitsbedingungen (z. B. Arbeitsplatzmessung beim Umgang mit Gefahrstoffen, Lärmmessungen)

7) Brandschutzkonzept nach Brandschutzmaßnahmen und die Vorgehensweise der Umsetzung dieser.

Brandschutzkonzept (mögliche Vorgehensweise — Reihenfolge)

a. Prüfen, welche Brand- und Explosionsgefährdung in der neuen Betriebsstätte besteht. Dies ist abhängig vom Brandverhalten und der Entzündbarkeit der verwendeten Materialien und den verschiedenen Arbeitsverfahren

b. Nach der Ermittlung der Brandgefährdung (gering, mittel, groß) entsprechend der Brandklasse (A, B, 0, D) geeignete Feuerlöscheinrichtungen (Feuerlöscher, Löschdecken, Wandhydranten, Sprinkler, automatisches Löschsystem (CO2 Anlage) usw.) auswählen und in ausreichender Menge (z. B. Löschmitteleinheiten bei Handfeuerlöscher) bereitstellen (BGR 133). Bei der Auswahl wird auch auf Folgeschäden z. B. durch Pulver geachtet

c. Aufstellen und Kennzeichnen der Feuerlöscheinrichtungen (BGV A8) an geeigneten Stellen (gut erreichbar, Kennzeichnung sichtbar)

d. Unterweisen der Beschäftigten in der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen und über das Verhalten im Brandfall, ggf. Benennung von Brandschutzhelfern

e. Organisation der vorgeschriebenen Wartungen der Feuerlösch- und sonstigen Brand​schutzeinrichtungen (Rauchmelder, RWA, Handfeuermelder, Feuerlöscher, Wand​hydranten, C02-Löschanlagen usw.)
8) Möglichkeiten zur Brandbekämpfung sowie einleiten von Maßnahmen zur Gefährdungsvermeidung

· Es sind Löschversuche mit einem geeigneten Feuerlöschgerät zu unternehmen ohne jedoch ein Gesundheitsrisiko (z. B. durch starke Rauchentwicklung) einzugehen.

· Gleichzeitig ist die Feuerwehr zu verständigen (per Telefon, Feuermelder).

·  Das Löschmittel(= Art von Feuerlöscher, Brandklasse) ist auf das Brandgut (fest, flüssig, gasförmig, Metall, Stoff) abzustimmen.

Weitere Maßnahmen:

· Wenn durch den Brand oder den Rauch eine Gefährdung der Mitarbeiter besteht, ist der Bereich zu Räumen bzw. über die vorhandenen Notausgänge zu verlassen. 

· Die Mitarbeiter kommen gemäß dem Fluchtweg- und Rettungsplan am Sammelplatz zusammen, wo die Vollzähligkeit überprüft und über weitere Maßnahmen entschieden wird.

9) Verhalten bzw. Vorgehensweise bei/nach einem Arbeitsunfall

Verhalten nach Unfällen:

1.
Erstversorgung der Verletzung in der Abteilung, z. B. durch Ersthelfer

2.
Weiterbehandlung des Verletzten beim Durchgangsarzt (Fahrt organisieren, Ersthelfer, Krankenwagen o. a.)

3.
Information von betrieblichen Stellen (Sanitätsstelle, Sicherheitsfachkraft, Vorgesetzte(n),  je nach Schwere der Verletzung) und Angehörige des verletzten Mitarbeiters

4.
Erstellen einer Unfallanalyse, Festhalten von Fakten, Angaben zum Unfallhergang, Zeugen usw.

5.
Erstatten einer Unfallanzeige an den Versicherungsträger (Berufsgenossenschaft 2x) und das Gewerbeaufsichtsamt. Kopie für betriebliche Stelle (Personalakte, Betriebsrat)
10) Vorgehen bei Feststellung sicherheitswidriger Zustände die zum Arbeitsunfall führten (Unterweisung, PSA, Hilfswerkzeug...)

     Ziel:    Keine Wiederholung dieses Unfalls!

· Vorgehensweise bei angenommener Situation: der geeignete Schutzhandschuh (hohe Schnittfestigkeit) war kurzzeitig nicht verfügbar => der MA hat einen anderen Handschuh verwendet und dies nicht gemeldet!

· Erhöhung des Sicherheitsbestandes von Handschuhen

· Handschuhplan erstellen (welcher Handschuh darf bei welchen Tätigkeiten benützt werden)

· Unterweisung aller Mitarbeiter in diesem Bereich (1x jährlich) über die Gefahren beim Umgang mit Blechteilen, Verwendung von geeigneten Handschuhen (lt. Handschuhplan) und Verwendung von Hilfswerkzeugen. Meldepflicht, wenn Hilfsmittel oder PSA fehlen
11) Verhalten nach Unfällen (bei(Vorzeitiger) Wiederaufnahme der Arbeit)

Als erstes wird dem MA für das vorzeitige Erscheinen in der Arbeit gedankt und ihm mitgeteilt, dass er trotz bestehender AU beschäftigt werden kann (Versicherungsschutz besteht). Vor Aufnahme der Arbeit wird mit dem MA ein Gespräch über den Unfall und deren Folgen geführt und wie er sich künftig zu verhalten hat (erneute Unterweisung). Anschließend wird dem MA eine Aufgabe übertragen, die er trotz seiner Verletzung ausüben kann (Schonarbeit) und wodurch der Heilungsprozess nicht beeinträchtigt ist.

12) Unterweisung bzw. Aufklärung der MA über Gefahren am Arbeitsplatz

Der Unternehmer wird im Rahmen der Pflichtenübertragung die Führungskräfte beauftragen, die im ArbSchG und der UVV geforderten Unterweisungen durchzuführen, dies muss vor Aufnahme der Tätigkeit und danach regelmäßig, jedoch mindestens 1x jährlich erfolgen. Hat sich der Arbeitsplatz im Hinblick auf die Gefährdung verändert, so ist ab dem Zeitpunkt der Veränderung eine neue Unterweisung durchzuführen. Es empfiehlt sich, die Unterweisung Anhand von Checklisten oder Unterweisungsformularen durchzu​führen und sich die Unterweisung vom MA bestätigen zu lassen. Der Nachweis der Unterweisung ist mindestens 2 Jahre aufzubewahren.

13) Betriebsanweisungen => Arten, Formen, Informationen die bei der Erstellung einer BA zu beachten bzw. herangezogen werden können

     Es gibt zwei verschiedene Arten von Betriebsanweisungen (BA)

· BA beim Umgang mit Maschinen oder Geräten (technische BA)

· BA beim Umgang mit Gefahrstoffen

· BA werden im Format DIN A4 erstellt (1 Seite);

· technische BA haben einen blauen Rahmen und blaue Feldbegrenzungen, 

· BA von Gefahrstoffen haben dies in orange. Die Reihenfolge der Angaben in der BA ist jeweils festgelegt. Es sollten u. a. auch Piktogramme zur Erläuterung (Gefahren, Hinweise usw.) verwendet werden

· Für technische BA können die Angaben von der Betriebsanleitung oder/und Angaben des Herstellers mit verwendet werden, für die BA von Gefahrstoffen ist ein aktuelles EG-Sicherheitsdatenblatt zu verwenden

· BA sind in der Sprache der Beschäftigten zu erstellen und am Arbeitsplatz auszuhängen

14) Gefahrstoffkataster (Vorschriften, Inhalte, Regelungen dazu)

a) Gefahrstoffverordnung §16 Abs. 3a, Ermittlungspflicht

b) Bezeichnung des Gefahrstoffes

· Einstufung des Gefahrstoffes oder Angabe der gefährlichen Eigenschaften (Gefahrstoff-Kennzeichnung)

· Mengenbereiche des Gefahrstoffes im Betrieb (Verbrauchsdaten)

· Arbeitsbereiche in denen mit dem Gefahrstoff umgegangen wird

      c) weitere Angaben können sein

· laufende Nummer in dem Kataster

· Ausgabe des Datenblattes (Datum)

· Sachnummer

· Einstufung nach VbF und WGK

· Verwendungszweck
· Nummer der Betriebsanweisung
15) Gefahrstoff (beachte => Einsatz, Umgang, Verwendung,)

Unter einem Gefahrstoff versteht man einen Stoff, eine Zubereitung oder ein Erzeugnis, das eine oder mehrere gefährliche Eigenschaften aufweist und (fast immer) mit einem oder mehreren Gefahrensymbolen gekennzeichnet ist. Außerdem sind die gefährlichen Eigen​schaften noch mit sogenannten R-Sätzen näher beschrieben und auf dem Behältnis oder der Verpackung entsprechende Sicherheitsratschläge (S-Sätze) angegeben.

Zur weiteren Beachtung:

· Erstellen einer Betriebsanweisung

· Aufnahme in das Gefahrstoffkataster

· Prüfen, ob der Gefahrstoff durch einen weniger gefährlichen Stoff ersetzt werden kann (Substitutionspflicht)

· Lagermengen vor Ort (Bereitstellungsmenge max. 1 Tagesbedarf)

· jährliche Unterweisung, bestätigt durch Unterschrift der Beschäftigten

· ggf. Vorsorgeuntersuchung organisieren

· aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Betrieb vorhanden

· Beschäftigungsverbote beachten (MuSchG  und JuArbSchG)

16) Vorgehensweise bei der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen

Alle Arbeitsschutzmaßnahmen, die sich aus der Gefährdungs- und Belastungsanalyse ergeben haben und zwar in der Reihenfolge TOP:
T:       technische Maßnahmen, um den Lärm zu reduzieren, z. B. Getriebe Schallisolieren oder gegen leisere ersetzen =>Lärmminderungsmaßnahmen

    0:      Beschaffung von Hautschutzpräparaten und Erstellen eines Hautschutzplanes, da beim Arbeiten an Walzwerken keine Handschuhe zum Schutz der Hände vor den Gefahrstoffen getragen werden dürfen

· Kennzeichnung der Arbeitsstätte (Lärm, Hautschutzplan)

· Vorsorgeuntersuchungen (Lärm, ggf. Gefahrstoffe)

    P:               PSA (Gehörschutz, ggf. Schutzschuhe) zur Verfügung stellen, ggf. einen MA beauftragen, der sich um die Hautschutzpräparate kümmert.

· Unterweisung der Mitarbeiter

17) MAK- Wert, Aussage und Bestimmung dieses

· Dies ist die Konzen​tration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der im Allgemeinen die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt wird 

(bei 8 Stunden täglich und 40 Std/Woche)

· Messung der Konzentration mit sogenannten Prüfröhrchen =>direkte Anzeige des MAK-Wertes (relative Ungenauigkeit möglich). Im Prüfröhrchen ist eine geeignete Substanz, die beim Einströmen der Umgebungsluft (Pumpvorgänge) mit dem Stoff reagiert => Farbumschlag, Länge ja nach Konzentration => direktes Ablesen des Wertes auf der Skala am Prüfröhrchen

